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5) bie Beschlussfassung erfolgt - mit Ausnahme der in den Absdtzen 6 und 7

genannten Punkte - mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Ungi.iltige

Stimmen und Stimmenthaltungen werden nicht mitgezdhlt. Bei

Stimmengleichheit erfolgt die Beschlussfassung durch den Vorstand des

Vereins. Jedes Mitglied hat eine Stimme; eine Vertretung bei der Ausubung

des 5timmrechts ist nicht zuldssig.

6) Beschlussfossungen Uber Satzungsdnderungen oder die Abberufung von

Vorstandsmitgliedern erfolgen mit einer Mehrheit von drei Viertein der

abgegebenen Stimmen.

7) bie Beschlussfassung i.iber die freiwillige Auflosung des Vereins erfolgt mit

einer Mehrheit von drei Vierteln der obgegebenen Stimmen, mindestens

jedoch mit der Mehrheit der Stimmen aller Mitglieder des Vereins am Tag

der 8eschlussfassung.

8) Uber jede Mitgliederversammlung ist em

	

schriftliches Protokoll

anzufertigen, in dem insbesondere die BeschlUsse der

Mitgliederversammlung festzuhalten sind und das von mindestens zwei

Vorstandsmitgliedern zu unterzeichnen ist.

§ 10 Aufosurg de Veres

1) Beschliel3t die Mitgliederversammlung nichts underes, sind der

1. Vorsitzende und der Kassier die gemeinsam vertretungsberechtigten

Liquidatoren des Vereins.

2) bas ncich der Liquidation noch vorhandene Vermogen des Vereins fdllt an die

Stadt Lindau (Bodensee) als Kärperschaft des dffentlichen echts mit der

Auflage, es ausschliei3lich und unmittelbar fur gemeinniitzige Zwecke der

Forderung der Bildung und Erziehung von Kindern zu verwenden. Gleiches

gilt, wenn der Verein seine Rechtsfdhigkeit aus einem anderen Grund

verliert.

Satzung des
Fördervereins Wold- und Seekindergarten Lindau e.V.

§ 1 Nm; Stz und Gechaftsjhr

1)	ber Verein fUhrt den Namen Farderverein Wald- und Seekindergarten

Lindau e.V..

2)

	

ber Verein hat semen Sitz in Lindau (Bodensee).

3)

	

Geschöftsjahr des Vereins ist das Kindergortenjahr vom 1. September

eines Kalenderjahres bis zum 31. August des folgenden Kalenderjahres.

§ 2 Zweck

1) Zweck des Vereins ist die Fdrderung der Bildung und Erziehung von

Kindern. Zur Verwirklichung dieses Zwecks betreibt der Verein

insbesondere einen Wald- und Seekindergarten mit naturpodagogischem

Schwerpunkt.

2)

	

ber Verein verfolgt ausschliel3lich urtd unmittelbar gemeirinutzige Zwecke.

3)

	

ber Verein ist selbstlos tdtig. Er verfolgt keine eigenwirtschaftlichen

Ziele.

Mittel des Vereins dUrfen nur fur satzungsgemdl3e Zwecke verwendet

werden. bie Mitglieder des Vereins erhalten keine Gewinnanteile und - in

ihrer Eigenschaft als Mitglieder - auch keine sonstigen Zuwendungen aus

den Mitteln des Vereirts. Es darf keine Person durch unverhdltnismal3ig

hohe VergUtungen oder durch Ausgaben, die dem Vereinszweck fremd

sind, begUnstigt werden.

ber Verein ubt auf die padagogische Konzeption des von ihm betriebenen

Wald- und Seekindergartens grundsdtzlich keinen Einfluss aus.

Lindau (Bodensee), den 12.03.2009
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3 Orgrn

1) Organe des Vereins sind

a. der Vorstand,

b. die Mitgliederversammlung.

2) ber Vorstand leitet den Verein. Er vertritt den Verein gerichtlich und aul3er-

gerichtlich. Je zwei Vorstondsmitglieder vertreten den Verein gemeinsam.

3) bie Mitgliederversammlung ist dos hdchste Organ des Vereins. ber Vorstand

ist an die Beschlüsse der Mitgliederversommlung gebunden.

4 Wcth ud Amtdr der Vorstwdsmtglider

	

1)

	

ber Vorstand besteht aus dem

a. 1. Vorsitzenden,

b. 2. Vorsitzenden,

c. 3. Vorsitzenden,

d. Kassier,

e. Schriftfuhrer.

2) Zur Wahi in den Vorstand des Vereins können sich ausschliel3lich

Mitglieder des Vereins stellen; Abwesende kdnnen gewdhlt werden, wenn

sie zuvor schriftlich ihre Einwilligung erkldrt haben. Wird em

amtierendes Mitglied des Elternbeirats des vom Verein betriebenen

Wald- und 5eekindergartens in den Vorstand gewdhlt, 1st es verpflichtet,

unmittetbar im Anschluss an seine Wahi aus dem Elternbeirat

auszuscheiden.

	

3)

	

bie Wahi der Mitglieder des Vorstands erfolgt jeweils fur die bauer von

3 Jahren; Wiederwahl 1st zukissig. 1st bis zum Ablauf der Amtsdauer des

jeweiligen Vorstandsmitglieds noch keine Neuwahi erfolgt, so verlangert

sich dessen Amtsdauer bis zur Neuwahi.

§ 9 Aufgben rnd Bezchksfaung dr Mtgderversammung

1) ber Mitgliederversammlung obliegen insbesandere folgende Aufgaben:

a. die Genehmigung der Tagesordnungspunkte, die Zulassung weiterer

Tagesordnungspunkte und die Beratung und Beschlussfassung uber die

Tagesordnungspunkte zur Mitgliederversammlung,

b. die Entgegennahme und Genehmigung des Rechnungsabschlusses und

des Jahresberichts des Vorstands,

c. die Beschlussfassung uber die Hohe der Mitgliedsbeitrdge sowie Uber

die Hdhe der Beitrdge für den vom Verein betriebenen Wald- und

Seekindergarten einschliel3lich seiner Zusatzangebote,

d. die Beschlussfassung Uber form- und fristgerecht eingelegte

EinsprUche gegen BeschlUsse des Vorstands, soweit dies von der

Satzung vorgesehen ist,

e. die Wahi, die Bestellung, die Entlastung und die Abberufung von

Vorstandsmitgliedern,

f. die Wahi und Abberufung eines KassenprUfers; Abwesende kdnnen ge-

wdhlt werden, wenn sie zuvor schriftlich ihre Einwilligung erkldrt

haben,

die Beschlussfassung Uber 5atzungsdnderungen,

die Beschlussfassung Uber die freiwillige Auflosung des Vereins.

2) Teilnehmer der Mitgliederversammlungen sind grundsdtzlich nur Mitglieder

des Vereins. Bei Bedarf können durch den Vorstand ausnahmsweise ouch

Nichtmitglieder hinzugezogen werden; diese haben bei Beschlussfassungen

der Mitgliederversammtung allerdings kein Stimmrecht.

3) Versammlungsteiter ist grundsätzlich der 1. Vorsitzende des Vorstands. Em

Verhinderungsfall wird dieser durch den 2. Vorsifzenden oder - wenn dieser

ebenfalls verhindert st - durch den 3. Vorsitzenden vertreten.

4) bie Beschlussfdhigkeit der Mitgliederversammlung ist ohne Riicksicht auf

die Zahi der anwesenden Mitglieder gegeben.

g.

h.
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3)

	

bie Mitgliedschaft endet durch den

a. Austritt des Mitglieds, den dieses gegenUber mindestens einern

Mitglied des Vorstands schriftlich zu erkidren hat,

b. Ausschluss des Mitglieds,

c. Tod des Mitglieds.

4) Em Mitglied kann aus dem Verein ausgeschlossen werden, wenn es

schuidhaft in grober Weise die Interessen des Vereins verletzt. Uber

den Ausschluss beschlieBt der Vorstand, nachdem er dos Mitglied

schriftlich oder mundlich angehort hat. ber Ausschluss ist dem Mitglied

durch Einschreiben mit RUckschein mitzuteilen. bas Mitglied kann gegen

den Ausschluss innerhoib von vier Wochen nach Erhalt der Mitteilung

schriftlich Einspruch einlegen. Uber den Einspruch entscheidet die

Mitgliederversammlung.

§ 8 Einbrufung der MftgUederverscnnmung

1) Mitgliederversammlungen werden vom Vorstand des Vereins durch

schriftliche Einladung unter Angabe der Tagesordnungspunkte einberufen.

2) Innerhàlb eines jeden Geschaftsjahrs des Vereins 1st eine ordentliche Mit-

gliederversammiung einzuberufen, moglichst rn ersten Kalendervierteljohr.

3) Aul3erordentliche Mitgliederversammlungen sind einzuberufen, wenn dies im

Enteresse des Vereins erforderlich ist und vom Vorstond des Vereins eine

entsprechende Beschlussfossung erfolgte oder wenn dies von mindestens

einem brittel oiler Mitglieder des Vereins schriftlich vom Vorstond verlangt

wird; dobei sollen die GrUnde ongegeben werden.

4) bie Einberufungsfrist betrdgt in der Regel drei Wochen, mindestens jedoch

zehn Tage. Sie beginnt mit dem Tog des Versands der Einlodungen an die

Ietztbekannten Adressen der Mitglieder.

4) Tritt em Mitglied des Vorstonds var Ablouf seiner Amtsdauer zurUck, ist

durch die verbliebenen Vorstondsrnitglieder unverzuglich eine

aul3erordentliche Mitgliederversommlung zwecks Wahi eines Nochfolgers

einzuberufen. bie Wohi des Nochfolgers erfolgt - abweichend von Absatz

3 - lediglich fur die Restomtsdauer des ausgeschiedenen

Vorstandsmitglieds.

§ 5 Aufgbn urd Bschussfssun des Vorstends

1) ber Vorstond 1st für olle Aufgaben des Vereins zustdndig, die nicht durch

die Satzung einem anderen Vereinsorgon zugewiesen sind - insbesondere für

a. die Vorbereitung, Einberufung und Leitung der Mitgliederversommlung

sowie der Waldkonferenz nach 5 6 dieser Satzung,

b. die Vorloge des Rechnungsabschlusses und die Abfassung des

Jahresberichts,

c. die burchführung der Beschlüsse der Mitgliederversammlung,

d. die eschlussfassung Uber die Aufnahme oder den Ausschluss von

Mitgliedern,

e. die ordnungsgemo(3e Verwaltung und Verwendung des Vermogens des

Verei ns,

f. den Abschluss und die KUndigung von Vertrdgen des Vereins,

insbesondere von Arbeitsvertrdgen mit den pddagogischen

Mitarbeitern

	

des

	

yam

	

Verein

	

betriebenen

	

Wold-

	

und

Seekindergartens.

2) bie

	

Aufgabenverteilung

	

innerhaib

	

des

	

Vorstands

	

regelt

	

eine

Geschaftsordnung. Ungeachtet dessen obliegt dem

a. Kassier grundsdtzlich dos gesamte Finanzwesen des Vereins sowie die

Fuhrung des Inventarverzeichnisses iiber das Vereinsvermogen,

b. Schriftführer grundsdtzlich die Anfertigung der Protokolle zu den

Mitgliederversammlungen, zu den Sitzungen des Vorstands und zu den

Waldkonferenzen.
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3)

a) bie Mitglieder des Vorstands erhalten für ihre grundsatzlich ehrenamtliche

Tdtigkeit eine - nach Maf3gabe von S 3 Nr. 26a des E5tG - steuerfreie

jöhrliche VergUtung, die innerhaib eines Monats nach der ordentlichen

Mifgliederversammlung gemdB 5 8 Absatz 2 fdIIig wird. bcts ,jeweilige

Vorstandsmitglied hat jedoch zuvor stets die Angemessenheit der Hohe

seiner Vergutung mittels einer entsprechenden Aufstellung zu belegen, die

anschliel3end durch den Vorstand gemdB 5 5 Absatz 1 Buchstabe e zu

überprUfen ist.

b) ber Verein entbindet die Vorstandsmitglieder bei Ieichter Fahrldssigkeit von

der Hoftung.

4) bie Sitzungen des Vorstands werden auf schriftlichen oder mUndlichen

Antrag eines Vorstandsmitglieds einberufen. Die Einladung hat spdtestens

drei Tage vorher in schriftlicher oder mündlicher Form zu erfolgen. Uber

jede Sitzung des Vorstands ist em schriftliches Protokoll anzufertigen.

5) Die Beschlussfahigkeit des Vorstands ist gegeben, wenn mindestens die

Hczlfte der Vorstandsmitglieder anwesend ist.

6) bie Beschlussfassung erfolgt grundsdtzlich mit der Mehrheit der Stimmen

der anwesenden Vorstandsmitglieder, mindestens jedoch mit der Hdlfte der

Stimmen aller Vorstandsmitglieder am Tag der Beschlussfassung. Bei

Stimmengleichheit ist die Beschlussfassung zu vertagen. Jedes

Vorstandsmitglied hat eine Stimme.

6 W&dkcrnferenz

1) Zwecks Meinungs- und tnformationsaustausch des Vorstands mit den

pddagogischen Mitarbeitern und dem Elternbeirat des vom Verein

betriebenen Wald- und Seekmndergartens findet im Abstand von hochstens

sechs Wochen, moglichst jedoch in jedem Kalendermonat, eine sogenannte

Waldkonferenz statt. Uber jede Waldkonferenz ist em schriftliches

Protokoll anzufertigen.

2) Teilnehmer an der Waldkonferenz sind

a. die Mitglieder des Vorstands,

b. die pddagogische Leitung und die Gruppenleiter/innen des vom Verein

betriebenen Wald- und Seekmndergartens,

c. em Vertreter des Elternbeirats des vom Verein betriebenen Wald-

u nd Seeki ndergartens:

weitere Teilnehmer kdnnen durch den Vorstcxnd - auch auf Verlangen der

padagogischen Leitung oder des Vorsitzenden des Elternbeirats -

hinzugezogen werden.

3) Leiter der Waldkonferenz ist grundsdtzlich der 1. Vorsitzende des

Vorstands. Im Verhinderungsfall wird dieser durch den 2. Vorsitzenden oder

- wenn dieser ebenfalls verhindert ist - durch den 3. Vorsitzenden

vertreten.

4) Die ndheren Inhalte und Ziele der Waldkonferenz regelt die in § 5 Abs. 2

dieser Satzung genannte &eschoftsordnung.

7 MtgUedschcft

1) Mitglied kann jede geschaftsfdhige natUrliche Person und jede

rechtsfahige jurisfische Person werden. Die Erziehungs- und

Sorgeberechtigten elnes Kindes, dos den vom Verein betriebenen Wald-

und Seekindergarten besucht, sind grundsdtzlich verpflichtet, Mitglied

zu werden. In begrdndeten Einzelfdllen - var allem bei Vorliegen eines

Tatbestands des Absatzes 3 - kann der Vorstand jedoch Ausnahmen von

dieser Pflichtmitgliedschaft zulassen.

2) Der Aumnahmeantrag 1st schriftlich an den Vorstand des Vereins zu

richten, der anschliel3end Uber die Aufnahme entscheidet. bie Aufnahme

oder die Ablehnung der Aufnahme st dem Antragsteller schriftlich

mitzuteilen. Der Antragsteller kann gegen die Ablehnung innerhaib von

vier Wochen nach Erhalt der Mitteilung schriftlich Einspruch einlegen.

Liber den Einspruch entscheidet die Mitgliederversammlung.
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